
Gemeinde Ovelgönne        Ovelgönne, 21.10.2020 
Bürgermeister 
 

Drucksache Nr. 
 

89/2020 
 

 

Verwaltungsvorlage 
 
 

Entscheidung durch      VA  Rat/öff.  Rat/nichtöff. 

     
 

über   Sitzung Nr. Datum 

Verwaltungsausschuss 44 26.10.2020 

   
 

Federführende Dienststelle Nr. Verfasserin / Verfasser der Vorlage Zeichen 

Zentrale Dienste und Finanzen I Rena Oldigs  

 

 

Betreff: 
 

2. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Ovelgönne 

 
 

I. Beschlussvorschlag: 
 

Die 2. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Ovelgönne wird in der Fassung der Drucksache Nr. 
89.1/2020 beschlossen. 
 
 

II. Begründung: 
 

§ 6 Absatz 3 der Hauptsatzung der Gemeinde Ovelgönne vom 28.09.2012 muss aufgrund der aktuellen Rechtspre-
chung angepasst werden. Die Ratsmitglieder sind in einer gesonderten Mail vom 21.10.2020 über die aktuelle 
Rechtsprechung informiert worden. 
 

Ortsübliche Bekanntmachungen werden aufgrund der aktuellen Rechtsprechung nur noch im Internet unter der Ad-
resse www.ovelgoenne.de verkündet bzw. bekannt gemacht. Auf die Bereitstellung im Internet ist in der Nordwest-
Zeitung, Ausgabe Wesermarsch, hinzuweisen.  
 

Die ortsübliche Bekanntmachung „durch Aushang in dem Bekanntmachungskasten der Gemeinde am Rathaus in 
Oldenbrok-Mittelort“ ist gestrichen worden. 

 
 
 
 
Rena Oldigs 
Allgemeine Vertreterin 

 
 
Anlage 
Drucksache Nr. 89.1/2020 – 2. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Ovelgönne 
 

 

http://www.ovelgoenne.de/

